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Nachhaltige Investments
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ESG-RANKING Q1 2023
Rang Rating

1. Schweden 4,2 A-

2. Schweiz 3,8 B+

3. Norwegen 3,4 B+

4. Irland 3,3 B+

5. Island 3,3 B+

6. Dänemark 3,2 B+

7. Portugal 3,2 B+

8. Costa Rica 3,1 B+

9. Finnland 3,1 B+

10. ÖSTERREICH 3,1 B+

13. Deutschland 2,8 B+

129. USA–2,4 C+

139. China–3,1 C+

146. Russland–3,7 C+

162. Saudiarabien–5,4 C

163. Zentralafrik. Rep.–5,6 C

Mehr Tipps für Ihre persönlichen Finanzen:
www.diepresse.com/meingeld

Was Sie beachten sollten bei . . . Immobilienfinanzierungen

Die Entscheidung, sich ein
Eigenheim anzuschaffen, sollte
gut überlegt sein. Wohn-
eigentum hat zwar einige Plus-
punkte – die aber erst in vollem
Umfang schlagend werden,
wenn der Kredit abbezahlt ist.

Tipp 1
Verschuldung. Für eine Kreditaufnah-
me für Wohneigentum spricht, dass die
Wohnkosten drastisch sinken, sobald
der Kredit abgestottert ist. Das Risiko
sich zu überschulden ist bis dahin aber
höher. Der Eigenmittelanteil sollte
normalerweise mindestens 20 Prozent
des Kaufpreises betragen und der
Schuldendienst höchstens 30 bis
40 Prozent des Nettoeinkommens.

Tipp 2
Fixe oder variable Zinsen? Variable
Zinsen sind am Anfang günstiger, und
meist trifft das auch im Schnitt über
eine längere Gesamtlaufzeit zu. Garan-
tie gibt es dafür jedoch keine. Fixe Zin-
sen, die meist nur für einen Teil der
Laufzeit angeboten werden, sind
durchwegs umso höher, je länger der
vereinbarte Fixzinszeitraum ist. Dafür
bieten sie mehr Planungssicherheit.

Tipp 3
Nebenkosten. Beim Kauf einer Immo-
bilie fallen auch zusätzliche Kosten an,
die einkalkuliert werden müssen – von
der Grunderwerbssteuer über Anwalts-
bzw. Notarkosten bis zur Grundbuchs-
gebühr. Bei Bankfinanzierung kommt
auch noch die Eintragungsgebühr für
die Hypothek dazu. Und eben auch die
Bankspesen, etwa die Bearbeitungs-
gebühr für den Kredit.

Tipp 4
Frühere Rückzahlung. Schulden
rascher zu tilgen rentiert sich meist.
Die Bank kann dann aber Anspruch auf
Vorfälligkeitsentschädigung haben. Bei
fixer Verzinsung betrifft das vorzeitige
Rückzahlungen über 10.000 Euro pro
Jahr, bei Hypothekarkrediten auch die
Nichteinhaltung einer vereinbarten
Kündigungsfrist. Zu beachten ist das
auch bei Umschuldungen.

Frühere Rückzahlung: Urteil lässt Fragen offen
Immobilienkredite. Zahlt ein Verbraucher einen Immo-Kredit vorzeitig zurück, muss die Bank nur laufzeitabhängige
Spesen anteilig zurückzahlen, entschied der EuGH. Klarheit schafft dieses Urteil aber nur für ein bestimmtes Zeitfenster.

VON CHRISTINE KARY

Wien. Kredite vorzeitig zurückzah-
len: Während des Zinsentiefs war
das kein gar so großes Thema, seit
die Zinsen steigen, dürften wieder
mehr Kreditnehmer darüber nach-
denken. Nicht immer ganz klar ist
allerdings, wie viel man sich damit
wirklich erspart – konkret, inwie-
weit man auch Bankspesen anteilig
zurückbekommt. Dazu gibt es nun
eine neue EuGH-Entscheidung, die
Immobilienfinanzierungen betrifft.
Und, soviel vorweg: Sie fiel nicht
zugunsten der Kreditnehmer aus.

Aber von Anfang an: Wer als
Verbraucher einen Kredit vorzeitig
zurückzahlt, hat Anspruch auf Er-
mäßigung der „Gesamtkosten“. Auf
Basis der Verbraucherkredit-Richt-
linie entschied der EuGH schon vor
Jahren, dass neben den Zinsen
auch Bankspesen – egal ob laufzeit-
abhängig oder nicht – zu reduzie-
ren sind (C-383-18, „Lexitor“). Aber
gilt das auch für Finanzierungen,
die unter die Richtlinie für Wohn-
immobilienkreditverträge fallen?
Darum ging es in einem Fall aus
Österreich. Der VKI hatte die Uni-
credit Bank Austria geklagt – wegen
einer Vertragsklausel, wonach bei
vorzeitiger Kredittilgung „die lauf-
zeitunabhängigen Bearbeitungs-
spesen nicht – auch nicht anteilig –
rückerstattet werden“. Das ent-
sprach der bis Ende 2020 geltenden
Regelung im Hypothekar- und Im-
mobilienkreditgesetz (HIKrG) –
und der EuGH erklärte es nun für

richtlinienkonform (C-555/21).
Laufzeitunabhängige Kosten müs-
sen somit nicht reduziert werden.

Neue Rechtslage ab 2021
Der EuGH kam hier also zu einem
anderen Ergebnis als in der Causa
„Lexitor“. Er begründete das for-
malistisch: Bei Immobilienkrediten
müssen Kreditgeber die Kosten in
einem standardisierten Merkblatt
aufschlüsseln. Das erlaube eine ob-
jektive Prüfung, welche Kosten von
der Laufzeit abhängen und welche
nicht. Also können Kreditgeber die
Kostenpositionen nicht so leicht
willkürlich verschieben, befand
der EuGH.

„Für Verträge, die
zwischen
21. März 2016 und
31. Dezember 2020
abgeschlossen wur-
den, habenwir damit
Klarheit“, sagt Daniel
Tamerl, Partner bei
CHG Czernich
Rechtsanwälte, zur
„Presse“. Ältere Ver-
träge unterliegen je-
doch den Regeln für
Verbraucherkredite.

Und später abge-
schlossene? Für die-
se ist weiterhin offen,
was gilt. Denn nach
dem Lexitor-Urteil wurde
nicht nur das Verbraucherkredit-
gesetz novelliert, sondern auch das
HIKrG. Da wie dort heißt es seither,
dass sich bei vorzeitiger Kredit-

rückzahlung „die Kosten“ verhält-
nismäßig verringern. Das Wort
„laufzeitabhängig“ wurde gestri-
chen. Anscheinend wollte der Ge-
setzgeber beide Vertragstypen ein-
heitlich regeln. Unionsrechtlich zu-
lässig wäre das: Bei der Richtlinie
für Immo-Kredite handelt es sich
um eine „mindestharmonisieren-
de“ Regelung. Abweichungen zu-
gunsten von Verbrau-
chern sind er-
laubt. Ver-
wirrung

stiftet jedoch ein kryptischer Satz in
den Erläuterungen zur Novelle: Die
Entscheidung über die Auslegung
der unionsrechtlichen Regelung –
und von jener im HIKrG – „liegt al-
lein beim EuGH“, heißt es da.

Warten auf das Höchstgericht
Was gilt also bei Neuverträgen,
nachdem ja jetzt ein anderslauten-
des EuGH-Urteil vorliegt? „Das

wird uns der OGH sagen
müssen“, meint Tamerl.

Aus seiner Sicht

spre-
chen die

besseren Ar-
gumente wohl

trotzdem dafür, „dass
in Österreich jetzt sämtliche

Kosten zu reduzieren sind“.

Leicht möglich ist allerdings,
dass das noch strittig wird. Markus
Kellner, Partner bei DSC Doralt
Seist Csoklich Rechtsanwälte, der
die Bank Austria vor dem EuGH
vertreten hat, meint im Gespräch
mit der „Presse“, der Verweis in
den Gesetzesmaterialien liefere
ein gewichtiges Argument dafür,
dass der Kostenbegriff hier eben
doch anders auszulegen sei und
laufzeitunabhängige Spesen nicht
zu reduzieren sind.

Und es gebe auch einen sachli-
chen Grund für die Differenzie-
rung: Nur bei Verbraucherkrediten
sehe das Unionsrecht zwingend
vor, dass dem Kreditgeber (in ge-
wissem Rahmen) eine Entschädi-
gung für Kosten zusteht, die mit
der vorzeitigen Rückzahlung un-
mittelbar im Zusammenhang ste-
hen („Vorfälligkeitsentschädi-
gung“). Abweichungen zugunsten
von Verbrauchern sind hier nicht
erlaubt. Diese Entschädigung wer-
tet der EuGH im Lexitor-Urteil als
eine Art Ausgleich für die Ermäßi-
gung sämtlicher Spesen. Die Richt-
linie für Immobilienkredite lässt
dagegen günstigere Regelungen
für Verbraucher zu – das sei ein
gravierender Unterschied.

Freilich, das österreichische
Recht differenziert hier nicht, die
Vorfälligkeitsentschädigung gibt es
bei Immobilienkrediten genauso.
Es bleibt dabei: Nur der OGH wird
Klarheit schaffen können. Oder der
Gesetzgeber, indem er die HIKrG-
Novelle neuerlich novelliert. [ Getty]
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Aktualisiertes Rating: So nachhaltig sind die Länder der Welt
ESG-Kriterien. Nicht nur Unternehmen, auch Staaten können anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet werden. Eine Wiener Research-Agentur
hat ein Modell entwickelt, das einen Großteil der Welt abdeckt. Schweden führt die aktuelle Reihung an, Österreich schafft es auf den zehnten Rang.

Wien. So sehr die steigenden Zinsen
Kreditnehmer belasten – für Anle-
ger haben sie auch positive Seiten,
speziell für solche, die festverzins-
liche Anlageformen suchen.
„Staatsanleihen erzielen wieder
eine Basisrendite, sie werden da-
mit als Geldanlage wieder rele-
vant“, sagt Reinhard Friesenbich-
ler, Geschäftsführer der auf Nach-
haltigkeit fokussierten Research-
Agentur RFU, zur „Presse“.

Zugleich werden auch ESG-
Kriterien immer wichtiger. ESG
steht für Environmental, Social,
Governance – Umwelt, Soziales
und verantwortungsvolle Unter-
nehmens- oder Staatsführung. Im-
mer mehr Anleger orientieren sich
daran, institutionelle Investoren,
etwa Pensionskassen, machen es
sich teilweise zur Pflicht. Und die
EU versucht, durch Regularien ver-
bindliche Kriterien für nachhaltige
Geldanlagen zu schaffen. Noch ist
es freilich nicht so weit – wohl aber
gibt es Ratings und Gütesiegel, die
Orientierungshilfen schaffen. Für
Staaten hat RFU ein Rating entwi-
ckelt, das auf über 100 Kriterien aus

den Bereichen Soziales, Umwelt
und Ökonomie beruht und
163 Länder abdeckt. „Umgelegt auf
die Bevölkerung entspricht es
98 Prozent der Welt“, sagt Friesen-
bichler.

Österreich auf Rang zehn
Eine aktualisierte Auswertung liegt
nun vor. Spitzenreiter Schweden
hat es demnach – als einziges der
untersuchten Länder – auf eine
Gesamtbewertung von A- ge-
bracht. Österreich liegt mit einer
Bewertung von B+ auf Rang zehn.
Besser sei Österreich damit nicht
geworden, sagt Friesenbichler. So
sei „die Klimapolitik nicht wirklich
ambitioniert“, aber auch beim Kri-
terium Antikorruption erweist sich
die Alpenrepublik keineswegs als
Musterschüler: In dieser Subkate-
gorie reichte es nur für Rang 22.

Und wie schafft es andererseits
ein Land wie Costa Rica auf den
sehr guten achten Rang? Laut den
RFU-Experten liegt das vor allem
an der relativ hohen Biodiversität,
aber auch daran, dass Costa Rica
sich entschlossen habe, auf ein ste-

hendes Heer zu verzichten. Statt-
dessen fließen dort jetzt erheblich
mehr Budgetmittel in die Bildung.
Das brachte dem Land im Teil-
aspekt „Bildung“ eine relativ gute
Bewertung ein.

DasModell sei wissenschaftlich
fundiert und ausgereift, sagt Frie-
senbichler. Bei den soziologischen
und ökonomischen Nachhaltig-
keitskriterien wird bewertet, inwie-
weit verschiedene Bedürfnisse der
Bevölkerung erfüllt oder aber kon-
terkariert werden. Die ökologische
Komponente orientiert sich an
„planetary boundaries“ – dabei
geht es um die Frage, inwieweit Be-
lastungsgrenzen erreicht oder so-
gar überschritten werden. Zum
Beispiel das Ozonloch stelle dem-
nach kein gravierendes Problem
mehr dar, „das ist gelöst“, sagt Frie-
senbichler. Eine starke Überlastung
bestehe dagegen beim Kriterium
Klimawandel und durch den Ver-
lust von Biodiversität. Wichtig sei es
auch, zwischen der „Production
based“- und der „Consumption ba-
sed“-Perspektive zu unterscheiden:
Umweltschäden werden demnach

auch jenen Ländern zugerechnet,
die diese durch ihren hohen Kon-
sum auslösen, und nicht nur jenen,
in denen die unmittelbaren Aus-
wirkungen durch Rohstoffgewin-
nung und Produktion sichtbar wer-
den. Durch die starke Konsumlas-
tigkeit landete etwa Luxemburg auf
dem relativ schwachen 32. Platz.

Kleine Länder im Vorteil
Der Globus insgesamt kommt auf
Basis dieses Modells auf einen
Durchschnittswert, der leicht im
Minus liegt (-0,6). Nach Bevölke-
rung gewichtet verschlechtert sich
der Wert auf -1,8. Laut Friesen-
bichler liegt das vor allem daran,
dass fast 40 Prozent der Bevölke-
rung auf China und Indien entfal-
len – und damit auf Länder mit
schwachem Rating (wobei Indien
aber deutlich besser abschneidet
als China). Überhaupt seien sehr
große Länder tendenziell weiter
hinten in der Reihung zu finden
und kleine eher weiter vorn. Wo-
ran das liegt? Laut Friesenbichler
sei das ein Punkt, der noch er-
forscht werdenmuss. (cka)




